
Vollzug der Baugesetze

Neubau eines Studentenwohnheims mit 16 Wohneinheiten mit 18 Betten sowie
1 Müllhaus und div. Nebengebäude

auf den Grundstücken Neufahrn, Bahnhofstraße 58, Flurnummern 704/18 704/19
704/20 704/22 704/28 704/29 der

Gemarkung Neufahrn b.Freising durch Herrn Florian-Andreas Walser, Germeringer
Weg 250, 81249 München

Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung

Am 18.03.2020 erteilte das Landratsamt Freising Herrn Florian-Andreas Walser, Germeringer
Weg 250, 81249 München, die baurechtliche Genehmigung für den Neubau eines Studenten-
wohnheims mit 16 Wohneinheiten und div. Nebengebäuden.

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Grundstücksnachbarn beteiligt. Gemäß Art. 66 Abs. 2 S.
4 Bayer. Bauordnung (BayBO) wird daher die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. Die Genehmigung
mit den damit verbundenen Auflagen liegt beim Bauamt des Landkreises Freising innerhalb
der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr sowie Donnerstag
Nachmittag von 14.00 – 17.30 Uhr) im Landratsamt Freising, Zimmer-Nr. 141 (Altbau), zur Ein-
sichtnahme auf. Es wird empfohlen, vorab telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim

Bayer. Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: 200543, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München,

schriftlich oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Sie
muss den Kläger, den Beklagten (z.B. Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen fünf Abschriften
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsmittels per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de). Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Die Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen diese Genehmigung hat keine aufschie-
bende Wirkung (§ 212 a Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB). Es besteht jedoch die Möglichkeit,
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der aufschie-
benden Wirkung der Klage zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
Der Antrag muss den Antragsteller, den Antragsgegner und den Gegenstand des Antrages be-
zeichnen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer-
den. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Ebenso ist ein entsprechender Antrag beim Landratsamt Freising möglich (Art. 80 Abs. 4
VwGO).

gez.
Frischeisen

Bekanntmachung des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen –
Schweitenkirchen - Kirchdorf

I.
H a u s h a l t s s a t z u n g 2 0 2 0

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe
Paunzhausen - Schweitenkirchen – Kirchdorf

Aufgrund des § 21 der Verbandssatzung, Art. 41 Abs. 1 und 2 sowie des Art. 27 Abs. 1 KommZG
in Verbindung mit Art. 63 ff GO und § 13 EBV erlässt die Verbandsversammlung folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2020 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt ab im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 1.424.415,00 €
in den Aufwendungen mit 1.424.415,00 €

Er schließt ab im Vermögensplan
in den Einnahmen mit 2.271.700,00 €
in den Ausgaben mit 2.271.700,00 €

§ 2
Für die geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000,00 € erforderlich.

§ 3
Umlagen von Mitgliedsgemeinden werden nicht erhoben.

§ 4
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan werden
nicht beansprucht.

§ 5
Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan liegen innerhalb der Geschäftszeiten beim Wasser-
zweckverband in Paunzhausen zur Einsicht auf.

Paunzhausen, den 30.03.2020
Verbandvorsitzender
Vogler

II.
Das Landratsamt Freising hat die Haushaltssatzung mit Schreiben vom 26.03.2020 AZ: 21-941
gem. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

III.
Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan mit allen weiteren Anlagen werden vom Zweck-
verband für die gesamte Zeit der Wirksamkeit entweder in Papier (zur Einsichtnahme) oder
elektronisch zugänglich gemacht. Vgl. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO und §
4 Satz 1 BekV.
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Die Beerdigung fand aus aktuellemAnlass im engsten Familienkreis statt.

Erika Obermeier, Tochter mitWalter
Saschamit Julia
VanessamitWolfgang, Niklas und Emma

Elisabeth Klimmer

Lebt wohl ihr meine Lieben, ich geh ins Heimatland.
MMMein Name steht geschrieben in meines Heilands Hand.

In lieber Erinnerung:

* 7. Dezember 1931 † 12. April 2020

geb. Sommerer

Oberappersdorf

Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme sagen wir „Vergelt’s Gott“.

Friedrich Haraschin

In Liebe und Dankbarkeit:
Catharina Haraschin, Ehefrau
Karina und Fabiano Haraschin, Kinder
Brigitte Killermann, Schwester, mit Familie
Gerda Radlmaier, Schwester, mit Familie

*03. April 1949 † 02.April 2020

Die Urnenbeisetzung findet am 24. April im engsten
Familienkreis in Heppenheim statt.

Wir sind traurig über den Tod meines lieben Mannes und unseres
liebevollen Vaters, Bruders und Onkels.
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Lieber Christian,
lieber Papsi,
wir wünschen Dir
alles Liebe und Gute zu Deinem

60. Geburtstag!
Bleib so fit, sportlich, reiselustig,
positiv, kulinarisch und musikbegeistert!

Deine Dich liebenden „Mädels“

BEKANNTMACHUNGEN

Abteilung für Zivilsachen des Amtsgerichts Freising
91 UR II 11/19

Ausschließungsbeschluss

Das Sparbuch der HypoVereinsbank, ausgestellt für das Konto
15335858, Sparbuchberchtigte laut Eintrag: FrauMarianneMühlbauer,
Leberlestraße 3, 85354 Freising, wird für kraftlos erklärt.
Freising, 08.04.2020

Abteilung für Zivilsachen des Amtsgerichts Freising
91 UR II 4/19

Ausschließungsbeschluss

Der Grundschuldbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts Frei-
sing, Gemarkung Appersdorf, Blatt 887, in Abteilung III Nr. 1 eingetra-
gene Grundschuld zu 30.677,51 EUR wird für kraftlos erklärt.
Freising, 11.03.2020
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